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Epobelia (eltwßEl..ia). In Athen mußte der unterlegene 
Kläger in einigen Privatprozessen eine Buße wegen 
mutwilligen Prozessierens in der Höhe des sechsten 
Teiles des Streitwertes, nämlich von der Drachme einen 
.... obolos (daher der Name e.) an den Beklagten zahlen. 
Das galt auch fUr die Partei, die mit einer .... paragraphi 
unterlegen war oder die eine .... diamartyrfa vergeblich 
angefochten hatte, hier allerdings nur unter der Voraus
setzung, daß sie nicht einmal den fUnften Teil der Rich
terstimmen fUr sich gewonnen hatte (Isokr. or. 18,12). 

A.R. W. HARRISON, Th~ Law of Athens I1, 1971, 183 ff. 
G.T. 
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Eranos (Epavoc;). Das etym. nicht sicher erklärte Wort 
bedeutete urspr. »Freundesmahl« (Horn. Od., Pind.). 
Die Kosten wurden von den Teilnehmern gemeinsam 
getragen. Auch Sammlungen von Freunden, um einem 
ein Geschenk zu machen, hießen eranoi Gegengeschen
ke waren bloß sittliche, aber keine Rechtspflicht 
(Theophr. char. 17,9). Auf dieser Grundlage bildeten 
sich zwei rechtliche Institutionen heraus: 
[1] Eine Art Sammelvermögen. Die von einer Mehrzahl 
von Personen (plerötai, Demosth. or. 21,184f.) zu
sammengebrachten Mittel (eisphora0 wurden zugunsten 
eines Bedachten einem bestimmten Zweck (Erlegung 
einer Geldstrafe, Auslösung aus Kriegsgefangenschaft, 
Loskauf aus Sklaverei) zugefrihrt. Das Vermögen wurde 
nach dem Einsammler benannt, manchmal war das der 
Bedachte selbst. Es wurde dem Bedachten bestim
mungsgemäß nur als unverzinsliches Darlehen übertra
gen und konnte von den Mitgliedern der Spen
dergemeinschaft mit Klage zurückverlangt werden (s. 
dagegen Plat. leg. II,91 se) . 
[2] Auch ein bes. Typus eines privaten Vereins wurde E. 
genannt, s. --> Vereinswesen. 
--> Darlehen 

A.BISCARDI, Diritto greco antico, 1982, 157 • H.-A. 
RUPPREcHT, Unt. zum Darlehen im R echt der 
graeco-ägypt. Papyri, 1967, 3 f. • Ders., Einftihrung in die 
Papyruskunde, 1994, 118 f. G. T. 
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In Griechenland entsprach das E. vor allem dem Ge
danken der Familienerbfolge. Daher enthält das griech. 
Recht mehrere Einrichtungen, um die Erbfolge im Fa
milienverband auch dann zu sichern, wenn keine Haus
söhne (gnisio i) vorhanden waren. So diente die --> eis
poiesis der adoptionsähnlichen Bestimmung eines nicht 
testamentarischen Erben. War auch kein solcher Ersatz
erbe vorhanden, fiel der Nachlaß (--> kliros) entweder an 
die Seitenverwandten (--> anchisteia) oder über die 
Töchter an die Nachkommen in der weiblichen Linie 
(--> epikleros). 

Neben dem Übergang des Nachlasses auf diese 
gleichsam »geborenen« oder zum Zweck der Nachfolge 
(im Fall der eispoiesis) »gekorenen« Erben war im griech. 
Recht auch die Bestimmung über einzelne (Vermächt
nis-)Gegenstände des Nachlasses oder den Nachlaß im 
ganzen durch Testament verbreitet (dazu genauer 
--> diathikej. Die Testierfreiheit war aber keineswegs in 
allen Regionen Griechenlands anerkannt. 

Auf die (geborenen und zu Lebzeiten adoptierten) 
Haussöhne ging der Nachlaß von selbst über, so daß sie 
ihn ohne weiteres in Besitz nehmen konnten (--> emba
teuein). Außenerben bedurften hingegen der Einwei
sung in den Nachlaß durch ein bes., auf ihren Antrag 
durchgeführtes Verfahren, die --> epidikasia, zwischen 
mehreren Prätendenten kam es zu einer --> diadikasia. 
Waren mehrere Erben berufen und einigten sich diese 
nicht über die Auseinandersetzung, konnten in Athen 
--> datetai als Schiedsrichter angerufen werden. 

A. R . W. HARR[SON, The Law of Athens I, [968. G. T. 
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Exhaireseos dike (t~UlPEcrE~ liiK1Ü . Wer behauptete, 
jemand sei sein Sklave, konnte in Athen gegen den Be
treffenden eigenmächtig vorgehen und ihn mit sich 
»wegführen« (iiYEtv, agein). Dagegen konnte wiederum 
ein Dritter auftreten, der: den Ergriffenen mit einem Akt 
formaler Gewalt ,in die Freiheit entriß< (~UlPElcr8Ul 

oder acpUlpElcr8Ul Ei~ EAEu8Epiav, exhairefsthai / aphairef
sthai eis eleutherian; Aischin. in Timarchum 62; Demosth. 
or. 59,40; Lys. 23,9). Der Wegführende mußte dann den 
Ergriffenen, allerdings nur gegen BürgensteIlung, frei
geben, konnte den Dritten aber mit e.d. verklagen. Sieg
te er, gehörte der Sklave ihm, und der Beklagte wurde 
zu einer Geldsumme verurteilt, die zur Hälfte an den 
Staat fiel. Möglicherweise läßt sich der Beginn der Gro
ßen Gesetzesinschr. von -+ Gortyn in entsprechendem 
Sinn deuten. 

A. KRÄNZLE[N, Eigentum und Besitz im griech . Recht, 
1963, 159ff . • A.R. W. HARR[SON, The Law of Athens I, 
1968, 178ff. • A.MAFFl, in: Symposion 1995 , hrsg. von G. 

THÜR, J. VELlSSAROPOULOS, [997, 17-25 · G. T . 
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Exomosia (tl;OlIlocrla), wörtlich »Freischwören«. I) Im 
Prozeßrecht Athens konnte sich ein Zeuge der Pflicht, 
vor Gericht zu erscheinen (und damit das von einem der 
beiden Prozeßparteien vorformulierte Zeugnis zu be
stätigen), dadurch entschlagen, daß er außergerichtlich 
einen feierlichen Eid leistete, die zu bezeugende Tat
sache .nicht zu wissen<. Die e. zog keine rechdichen 
Sanktionen nach sich, nur ein positives Zeugnis vor 
Gericht konnte mit Klage (-> pseudomartyrlas dlkt) an
gegriffen werden. Eine ähnliche Einrichtung ist als 
apömosla im Rechtsgewährungsvertrag aus Stymphalos 
([PArk 17,13) belegt, nicht zu verwechseln mit der 
manchmal e. genannten -> hypömosla Athens. 2) In 
Athen konnte man sich der Pflicht, ein Amt, bes. eine 
Gesandtschaft zu übernehmen, mit feierlicher e. wegen 
Armut, Krankheit oder anderer wichtiger Gründe ent
schlagen. 

A. R. W . HARRISON, The Law of Athens II, 1971, 139f. • 
G. THÜR, Beweisfuhrung vor den Schwurgerichtshöfen 
Athens, 1977, 140, 317 • G. THÜR, H . TAEUBER, 
Prozeßrechtliche Inschr. der griech. Poleis. Arkadien, 1994, 
239f. G.T. 
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Exules dike (E~Oii"TI~ lliKll) , Klage wegen •• Austrei
bung«, war in Athen eine deliktische Klage. Sie stand 
privilegierten Berechtigten (z.B. den siegreichen Gläu
bigem in einem Prozeß) gegen diejenigen zu, die sich 
der berechtigten eigenmächtigen Pfandung widersetz
ten und den Gläubiger, der sich in formalisierter Ge
waltanwendung eines Grundstücks des Schuldners be
mächtigt hatte, ebenso formal wieder auswiesen. Der 
Ausgewiesene erhob die e.d.; konnte er seinen Zugriff 
als berechtigt nachweisen, wurde der Ausweisende zu 
einer Geldbuße in der Höhe des doppelten Wertes des 
Grundstücks verurteilt. Sie wurde nach einem Gesetz 
- Solons zwischen dem Einschreitenden und dem Staat 
geteilt. 

E . RABEL, /lIKll t1;oul..T\~ und V~rwandtes, in: ZRG 36, 191 5, 
340-380 • A. KRÄNZLEIN, Eigentum und Besitz im griech . 
R echt, 1963, 166 • A. R.W. HARRISON, The Law of Athens 
I, 1968, 311 f. G. T. 
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[2] Rechdich. Das Substantiv gnJme hat im Bereich des 
griech. Rechts eine Reihe von speziellen Bedeutungen. 
(I) »Erkenntnis« eines Kollegialorgans, das durch Ab
stimmung gewonnen wurde, sei es des Rates (-+ bule), 
der Volksversammlung (-+ ekkles{a) oder eines Ge
schworenengerichtshofes (-+ dikastirion). Je nach dem 
Inhalt mag man die g. dann »Gutachten«, »Beschluß« 
oder •• Urteil« nennen, wobei zu berücksichtigen ist, daß 
in Athen auch der Rat der Fünfhundert (so wie der am 
-+ Areios pagos) und die Volksversammlung in richter
licher Funktion tätig waren und •• Urteile« fällten. (2) 
Aus den griech. Poleis sind zahlreiche Formulare von 
Richtereiden überliefert, worin der -+ dikastis sich ver
pflichtet, nach den Gesetzen zu entscheiden (-+ dika
zein) und, wenn solche nicht vorlägen (manchmal auch 
beim Fehlen von Zeugen), '>nach der gerechtesten 
Überzeugung« (YVWIlU Ötlcatü't(ltU, gnJme dikaiotate). Die 
eigene g. des Geschworenen gilt als Korrektiv des stren
gen Gesetzespositivismus, wie er aus Athen bekannt ist. 
(3) Unter völlig anderen Voraussetzungen wirkt das zu
letzt genannte Prinzip auch im Ptolemäerreich fort (P. 
Gürob 2 [I]). 

l].G. SUYLY (Hrsg.) , Greek Papyri from Giirob, Royal 
Irish Academy, Cunningham Memoirs 12, 1921. 

H.]. WOLFF, Gewohnheitsrecht und Gesetzesrecht in der 
griech. Rechtsauffassung, in: Dt. Landesreferate zum VI. 
Intern. Kongreß flir Rechtsvergleichung in Hamburg, 
1965, 3 ff .• ]. ThIANTAPHYLLOPOULOS, Das Rechtsdenken 
der Griechen, 1985, 174ff. 220ff. G. T. 
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III. DIE GROSSE GESETZESINSCHRIFT 
Die bedeutendste Rechtsinschr. des archa. Grie

chenlands, auch »Stadtrecht von G.« genannt, enthält in 
12 Kolumnen (falschlich oft als »12 Tafeln« bezeichnet) 
zuje etwa 55 Zeilen einen zusammenhängenden, wenn 
auch nach heutigen Gesichtspunkten nicht systematisch 
geordneten juristischen Text, gesetzesförmige generelle 
Vorschriften. Die Insehr. wurde M . des 5. Jh. v. ehr. 
--> bustrophedon (regelmäßiger Wechsel der Schreibrich
tung von Zeile zu Zeile in einer Kolumne, --> Schrift) 
auf einer Quadermauer eingemeißelt, deren Steine im 
I. Jh. n. ehr. numeriert, abgetragen und in die Rück
wand des röm. Odeion eingebaut wurden (wo sie heute 
noch unter einem Schutzdach zu lesen sind) . Erste Frag
mente wurden 1857 entdeckt, doch erst 1884 wurde sie 
von F. HALBHERR und E. FABRlcIUs, im Wasser eines 
Mühlenkanals stehend, gelesen . Zahlreiche weitere In
schriftensteine ähnlichen Inhalts, zum Teil auch in zu
sammenhängenden Kolumnen, wurden gefunden. Sie 
zeigen, daß ab der 2. H. des 7. Jh. v. ehr. die Aufzeich
nung von Rechtsnormen üblich wurden (von KOERNER 
[I] in Nr. 116-162 gesammelt und übersetzt, die große 
Insehr. von G. verteilt auf die Nr. 163-181). 

Der Grund für diese Aufzeichnungen dürfte in so
zialen Spannungen innerhalb der Adelsgesellschaft zu 
suchen sein. Schrifdiche Gesetze sollten die als 
OtKU(J't~ (dikastas, dor. für --> dikastis) einzeln tätigen 
Amtsträger in Schranken halten. Es gibt in G. keine 
Hinweise auf Geschworenengerichtshöfe (--> dikasti
rion), wie sie z. B. in Athen die Entscheidungsmacht der 
Archonten beschränkten. Aus diesen Gründen sind in 
der Rechtsinsehr. dem staatlichen Jurisdiktionsträger 
(dikastis) durchgehend zwei Methoden der Entschei
dung vorgegeben und jeweils inhaltlich streng deter
miniert: entweder OlK(Xö&V (dikadden, dor. für --> dika
zein), indem er einer der Prozeßparteien oder einer 
bestimmten Zahl von Zeugen einen - streitentschei
denden - Eid auferlegt, oder 6llvuv'tu Kpivev (omnynta 
krinen), indem der dikastis unter Eid in der Sache selbst 
entscheidet. 

Kurzer Überblick über den Inhalt der großen Geset
zesinsehr. von G .: Verbot der Eigenmacht im Streit um 
den Status der Freiheit und um das Eigentum an einem 
Sklaven, Verfahren in solchen Streitigkeiten. Verge
waltigung und Ehebruch. Vermögensaufteilung nach 
Scheidung, Ehegüterrecht. Nach- und uneheliche Kin
der. Erbrecht an frei verfügbarem Familienvermögen, 
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Veräußerung zu Lebzeiten. Loskauf eines Gefangenen. 
Ehe zw. Freien und Sklaven. Kauf eines Sklaven. Erb
tochter (--> epIk/eros). Bürgschaft und Geldschulden. 
Adoption (--> eispolesis). 

1 R . KOERNER, Inschr. Gesetzestexte der früh en griech. 

Polis, 1993. 

M . GUARDUCCI (Hrsg.) , Inscriptiones Creticae 4, 72 • 
J. KOHLER, E. ZIEBARTH, Das Stadtrecht von G ., 1912 • 
R. F. E. WILLETTS, The Law Code of G ., 1967 • R. R . 

METZGER, Unters. zum Haftungs- und Vermög~nsrecht von 

G. , 1973 • A.MAFFI, Studi di epigrafia giuridica greca, 

1983 . H. VAN EFFENTERRE, f. RUZE, Nornima II, ~995, . 
357-389 • G. THÜR, Oaths and Dispute Settlement, in: 

L. fox HALL, A. D. E. LEWIS (Hrsg.) , Greek Law in ics 

Political Setting, 1996, 57--'72. G. T. 
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Graphe (ypaQ111). 
[1] Wörtlich »Schrift«, hatte g. im Prozeßrecht der 
griech. Poleis allg. die Bedeutung »Klageschrift« 
(Demosth. or. 45; 46; vgl. auch IPArk 17; 114/5; 178 aus 
Stymphalos und SEG 27, 545, 27 und 33 aus Samos). 
Speziell in Athen wurde g. im eigentlichen Sinne von 
»Schriftklage« gebraucht, die j eder unbescholtene Bür
ger (6 ßOUA.6f.1EVO~, »jeder, der will«) gegen Personen 
erheben konnte, welche bestimmte öffentliche Interes
sen verletzten, während der privat in seinen Rechten 
Verletzte sich mit --+ dlke [2] wehren konnte. Diese Un
terscheidung läuft nicht mit der modernen zw. »öffent
lichem« bzw. »Strafrecht« und »Privatrecht« parallel: 
Nur die nächsten Verwandten durften z. B. die (private) 
Klage wegen Mordes erheben, der Bestohlene hatte le
diglich die (private) Diebstahlsklage; wegen Unter
schlagung öffentlicher Gelder gab es die entsprechende 
g. (--+ klopf). Durchg. geschützt waren auch hilfsbedürf
tige Personen gegen Übergriffe naher Angehöriger 
(Eltern, Waisen, Erbtöchter, --+ kakosis). Neben der g. 
gab es in Athen in Sonderfillen noch weitere Verfahren 
gegen öffentliche Straftäter (--+ eisange!la, --+ phasis, 
--+ endeixis und --+ apagogej. Das öffentliche Strafrecht in 
den griech. Poleis beruhte grundsätzlich auf dem Ein
schreiten von Privatpersonen für den Staat, auf »Popu
larklagem: nur selten waren die allg. Amtsträger dazu 
verpflichtet. Eigene staatsanwaltliche Anklagebehörden 
gab es nicht. 
[2] In den Papyri Ägyptens bedeutet g. schlicht »Liste«, 
z. B. von Priestern oder Ämtern. 

E. GERNER, Zur Unterscheidbarkeit von ZiviI- und 
Straf tatbeständen im att. Recht, 1934 • A. R . W . 
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HARRISON, The Law of Athens 11 , 1971,76-78 . H. -A. 
RUPPRECHT, Einführung in die Papyruskunde, 1994,62,88. 

G.T. 
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